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Kreis Lippe 
 
3 Termine der Jägerprüfung 2024  
 
Die Jägerprüfung im Kreis Lippe findet in diesem Jahr wie 
folgt statt:  
schriftliche Prüfung - Montag, 22.04.2024 ab 15:00 Uhr im 

Kreistagssitzungssaal, 
Kreishaus, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold 

 
Der Termin für die Schießprüfung ist am Mittwoch, 
24.04.2024 und die mündlich praktische Prüfung wird am 
25., 26, 29. und 30.04.2024 sowie 02.05.2024 stattfinden.  
Diese beiden Prüfungsteile werden in den Räumlichkeiten 
der Kreisjägerschaft Lippe e. V., Schötmarsche Straße 118 
in Leopoldshöhe stattfinden.  
 

Der Antrag auf Zulassung zur Jägerprüfung  
ist spätestens bis zum 

22.02.2024 
beim Kreis Lippe Der Landrat, 320.1 Ordnung - untere 

Jagdbehörde, 
Braunenbrucher Weg 18, 32758 Detmold, einzureichen. 

 
Der Antragsvordruck ist auf der Internetseite des Kreises 
Lippe zu finden. Er kann auch schriftlich oder per E-Mail 
(jagdbehoerde@kreis-lippe.de) angefordert sowie persön-
lich gestellt werden.  
 
Sollten aus organisatorischen oder anderen Gründen Ter-
minänderungen oder Ortswechsel erforderlich sein, werden 
die Prüflinge zeitnah in geeigneter Form informiert.  
 
Für den Fall, dass die Schießprüfung oder die mündlich-
praktische Prüfung nicht bestanden wird, besteht die Mög-
lichkeit, sich zur Nachprüfung anzumelden. Die betroffenen 
Personen werden frühzeitig über den Termin in Kenntnis ge-
setzt.   
 
Detmold, 22.12.2023  
Kreis Lippe   
untere Jagdbehörde  
Im Auftrag  
 
 
gez.   
Schulze 

Kr.Bl.Lippe 10.01.2024 
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Bad Salzuflen 
 
4 4. Satzung zur Änderung der Satzung des 
 Abfallwirtschaftsverbandes Lippe 
 
Die 4. Satzung zur Änderung der Satzung des Abfallwirt-
schaftsverbandes Lippe vom 13.12.2019 ist nach Abschluss 
des Anzeigeverfahrens von der Aufsichtsbehörde im Amts-
blatt für den Regierungsbezirk Detmold Nr. 51 vom 
18.12.2023, S. 366 (Abl. Reg. Dt. 2023; S. 366) veröffentlicht 
worden. 
 
Auf diese Veröffentlichung weise ich hiermit als Mitglied des 
Verbandes gem. § 11 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über kom-
munale Gemeinschaftsarbeit hin. 
 
Bad Salzuflen, den 21.12.2023 
 
Stadt Bad Salzuflen 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
 
 
Buchhorn 

Kr.Bl.Lippe 10.01.2024 
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Stadt Barntrup 
 
5 Ersatzbestimmung von Vertretern gem. § 45 
 Kommunalwahlgesetz (KWahlG NRW) für den 
 Rat der Stadt Barntrup 
 
Der bei der Kommunalwahl am 13.09.2020 für die Christlich 
demokratische Union (CDU) gewählte Bewerber, Herr Bernd 
Sölter, hat durch Erklärung gem. §§ 37, 38 KWahlG NRW 
mit Ablauf des 31.12.2023 auf seinen Sitz als Vertreter im 
Rat der Stadt Barntrup verzichtet. 
 
Nach § 45 KWahlG wird festgestellt, dass Herr Werner Wol-
ter nach der Reserveliste der CDU in den Rat der Stadt 
Barntrup mit Wirkung vom 01.01.2024 nachrückt. 
 
Gemäß § 39 KWahlG NRW können gegen diese Entschei-
dung  

a) jede/-r Wahlberechtigte des Wahlgebietes, 
b) die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher 

Parteien und Wählergruppen, die an der Wahl teil-
genommen haben, sowie 

c) die Aufsichtsbehörde 
binnen eines Monats nach Bekanntgabe Einspruch erhe-
ben, wenn sie eine Entscheidung über die Gültigkeit der 
Wahl gem. § 40 Abs. 1 Buchstaben a bis c des KWahlG 
NRW für erforderlich halten, Der Einspruch ist beim Wahl-
leiter der Stadt Barntrup schriftlich oder mündlich zur Nieder-
schrift zu erklären. 
 
Barntrup, den 04.01.2024 
 
 
Stadt Barntrup 
Der Wahlleiter 
 
 
Ortmeier 

Kr.Bl.Lippe 10.01.2024 
 
 
 
6 Hinweis auf die Änderung der Satzung des 
 Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum 
 Minden-Ravensberg/Lippe 
 
Die 5. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des 
Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Minden-
Ravensberg/Lippe vom 12.12.2023 ist im Amtsblatt für den 
Regierungsbezirk Detmold, 208. Jahrgang, Nr. 51 am 
18.12.2023 bekanntgemacht worden. Damit tritt sie mit Wir-
kung zum 01.01.2024 in Kraft (Artikel II der Satzung), gleich-
zeitig gelten die eingegliederten Zweckverbände GKD Pa-
derborn und OWL-IT als aufgelöst. 
 
Auf diese Veröffentlichung weise ich als Mitglied des Zweck-
verbandes gem. § 11 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über kom-
munale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) hin. 
 
Barntrup, den 08.01.2024 
 
Stadt Barntrup 
Der Bürgermeister 
 
 
Ortmeier 

Kr.Bl.Lippe 10.01.2024 
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Stadt Blomberg 
 
7 Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung 
 der Stadt Blomberg mit Anlagen für das 
 Haushaltsjahr 2024 
 
Es wird hiermit bekannt gemacht, dass der Entwurf der 
Haushaltssatzung der Stadt Blomberg für das Haushalts-
jahr 2024 mit Haushaltsplan und Anlagen gemäß § 80 Abs. 
3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NW. 1994 S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung ab dem 
10. Januar 2024 während der Dauer des Beratungsverfah-
rens im Rat in der Kämmerei der Stadt-verwaltung Blom-
berg, Zimmer Nr. 13, Am Martiniturm 1, 32825 Blomberg, im 
Rahmen der Dienstzeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus-
liegt. 
 
Einwohner oder Abgabepflichtige können gegen den Ent-
wurf der Haushaltssatzung der Stadt Blomberg mit Haus-
haltsplan und Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 inner-halb 
einer Frist von vierzehn Tagen nach Beginn der Aus-legung 
Einwendungen schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Stadtverwaltung Blomberg, Kämmerei, Am Martiniturm 1, 
32825 Blomberg, erheben. Über die Einwendungen ent-
scheidet der Rat der Stadt Blomberg in öffentlicher Sitzung. 
 
Die vorstehende öffentliche Bekanntmachung ist auch auf 
der Internetseite der Stadt Blomberg unter www.blomberg-
lippe.de (Service & Verwaltung/Bürgerberatung/Öffentliche 
Bekanntmachungen) einsehbar. 
 
Blomberg, den 19. Dezember 2023 
Stadt Blomberg 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Dolle 
(Dolle) 

Kr.Bl.Lippe 10.01.2024 
 
 
 
8 Satzungsänderung des Zweckverbandes KRZ 
 Minden-Ravensberg/Lippe 
 
Hinweis auf die Änderung der Satzung des Zweckverbandes 
Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe 
 
Die 5. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des 
Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrums Minden-
Ravensberg/Lippe vom 12.12.2023 ist im Amtsblatt für den 
Regierungsbezirk Detmold, 208. Jahrgang, Nr. 51 am 
18.12.2023 bekanntgemacht worden.  
 
Sie tritt mit Wirkung zum 01.01.2024 in Kraft; gleichzeitig 
gelten die eingegliederten Zweck-verbände GKD Paderborn 
und OWL-IT als aufgelöst. 
 
Auf diese Veröffentlichung weise ich als Mitglied des Zweck-
verbandes gemäß § 20 Abs. 4 i.V.m. § 11 Abs. 1 Satz 2 des 
Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG 
NRW) hin. 
 
Der vorstehende Hinweis auf die öffentliche Bekanntma-
chung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Detmold ist 
auch auf der Internetseite der Stadt Blomberg  

 
https://www.blomberg-lippe.de/Service-Verwaltung/Öffentli-
che-Bekanntmachungen/ einsehbar. 
 
 
Blomberg, den 21.12.2023 
 
Stadt Blomberg 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Dolle 

Kr.Bl.Lippe 10.01.2024 
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Stadt Detmold 
 
9 Berichtigung zum Kreisblatt Nr. 57 vom  
 22.Dezember 2023, lfd. Nr. 574  
 „Allgemeinverfügung Feuerwerk“ 
 
Aufgrund eines redaktionellen Fehlers wurde im Kreisblatt 
Nr. 57 vom 22. Dezember 2023, lfd. Nr. 574 eine fehlerhafte 
Fassung der Bekanntmachung veröffentlicht. Die korrekte 
Fassung lautet wie folgt: 
 

Allgemeinverfügung 
 
der Stadt Detmold über das Verbot der Verwendung von 
pyrotechnischen Gegenständen in den in Ziffer 1 dieser 
Allgemeinverfügung bezeichneten Bereichen der Det-
molder Innenstadt 
 
Gemäß § 14 Abs. 1 des Gesetzes über Aufbau und Befug-
nisse der Ordnungsbehörden – Ordnungsbehördengesetz 
(OBG) – in Verbindung mit § 35 Satz 2 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG 
NRW) erlässt der Bürgermeister der Stadt Detmold als örtli-
che Ordnungsbehörde folgende Allgemeinverfügung über 
das Verbot der Verwendung von pyrotechnischen Gegen-
ständen: 
 

1. Die Verwendung pyrotechnischer Gegenstände 
der Kategorie F2 im Sinne von § 3a Abs. 1 Nr. 1 b 
des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
(Sprengstoffgesetz - SprengG) auf allen öffentli-
chen Straßen, Wegen und Plätzen sowie in öffent-
lichen Anlagen in dem aus der als Anlage beige-
fügten Karte ersichtlichen Bereich ist in der Zeit 
vom 31.12.,  20:00 Uhr bis zum 01.01. 03:00 Uhr 
eines jeden Jahres untersagt.  
Die Karte ist Bestandteil dieser Allgemeinverfü-
gung. 

 
Nachrichtlich wird der Geltungsbereich beschrei-
ben als Bereich 

 
a) Innenstadt, begrenzt durch die Stra-

ßen Paulinenstraße, Willy-Brandt-
Platz, Hornsche Straße, Leopold-
straße, Behringstraße, Wotanstraße 
(sog. Innenstadtring),  

 
b) Kaiser-Wilhelm-Park, begrenzt 

durch die Straßen Paulinenstraße, 
Bismarckstraße, Hermannstraße und 
Heinrich-Drake-Straße 

 
2. Anordnung der sofortigen Vollziehung 

Die sofortige Vollziehung dieser Verfügung wird ge-
mäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsord-
nung angeordnet. Eine etwa eingelegte Klage hat 
daher keine aufschiebende Wirkung. 

3. Zwangsmittelandrohung 
Für jedes Mitführen von pyrotechnischen Gegen-
ständen unter Verstoß gegen diese Verfügung wird 
hiermit das Zwangsmittel des unmittelbaren 
Zwangs in Form der Wegnahme und Vernichtung 
der mitgeführten pyrotechnischen Gegenstände 
angedroht. 
 
 

 
4. Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß § 41 Absatz 

4 Satz 3 und 4 des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes für das Land NRW (VwVfG NRW) einen Tag 
nach der Bekanntmachung als bekannt gegeben. 
Die Bekanntgabe erfolgt durch Veröffentlichung im 
 
 
 Kreisblatt, Amtsblatt des Kreises Lippe. Im Internet 
ist sie einsehbar unter www.detmold.de.  

 
Begründung: 
 
Zu Ziffer 1.: 
 
Die Stadt Detmold ist gem. der §§ 1, 3 und 5 OBG als örtli-
che Ordnungsbehörde für Gefahrenabwehrmaßnahmen zu-
ständig.  
 
Gem. § 14 Abs. 1 i. V. m. § 14 Abs. 2 OBG können die Ord-
nungsbehörden geeignete Maßnahmen treffen, um eine im 
Einzelfall bestehende Gefahr für die öffentliche Sicherheit o-
der Ordnung abzuwehren.  
 
Darüber hinaus kann gem. § 24 Abs 2 Ziffer 1 und 2 der Ers-
ten Verordnung zum Sprengstoffgesetz (1. SprengV) die zu-
ständige Behörde anordnen, dass pyrotechnische Gegen-
stände der Kategorie F 2 in der Nähe von Gebäuden und 
Anlagen, die besonders brandempfindlich sind, und der Ka-
tegorie F 2 mit ausschließlicher Knallwirkung in bestimmten 
dichtbesiedelten Gebieten oder Teilen von Gemeinden zu 
bestimmten Zeiten auch am 31. Dezember und am 01. Ja-
nuar nicht abgebrannt werden dürfen.  
 
Der unter Buchstabe a) beschriebene Bereich der Innen-
stadt ist als Kern des Detmolder Stadtgebietes geprägt von 
historischer Bebauung, teilweise in Fachwerkbauweise. Die 
Bebauung ist dicht und überwiegend direkt aneinander an-
grenzend. Neben Geschäftshäusern ist auch eine hohe 
Dichte an Wohnbebauung gegeben. 
 
Der Innenstadtbereich und der Kaiser-Wilhelm-Park (Buch-
stabe b)) werden für Feierlichkeiten und Treffen regelmäßig 
von der Bevölkerung genutzt. Gerade in der Silvesternacht 
kommt es regelmäßig zum Aufeinandertreffen größerer Per-
sonengruppen, von denen auch Feuerwerk unkontrolliert 
gebraucht wird.  
 
Darüber hinaus weist die Innenstadt von Detmold die 
höchste Denkmaldichte im Land Nordrhein-Westfalen auf. 
Gerade in diesen historischen Bereichen und der beschrie-
benen dichten Bebauung und hohen Bevölkerungsdichte ist 
von einer besonderen Brandempfindlichkeit im Sinne der 1. 
SprengV auszugehen, da mit einer schnellen Brandausbrei-
tung gerechnet werden muss.   
 
Bei ungehindertem Ablauf des Geschehens ist mit an Si-
cherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu erwarten, dass 
zu jedem Jahreswechsel zahlreiche Personen die beschrie-
benen Bereiche aufsuchen werden und dort auf öffentlichen 
Verkehrsflächen pyrotechnische Gegenstände der Katego-
rie F2 verwenden werden, obwohl sie aufgrund der dichten 
Bebauung und der Menschenmengen weder die erforderli-
chen Sicherheitsabstände von Personen freihalten können 
noch gewährleisten können, dass keine Personen von Quer-
schlägern oder den Resten abgebrannter Raketen getroffen 
werden. 
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Nach den Erfahrungen der früheren Jahre ist zudem mit der 
Verwendung nicht zugelassener Feuerwerkskörper unter 
Verstoß gegen § 5 Abs. 1 des Sprengstoffgesetzes 
(SprengG) zu rechnen. 
 
Schließlich ist auch damit zu rechnen, dass in nicht geringer 
Zahl pyrotechnische Gegenstände gezielt gegen Personen 
– insbesondere Einsatzkräfte – gerichtet werden. 
 
Dieses Verhalten verursacht erhebliche Gefahren für Leben 
und Gesundheit von Feiernden sowie von Einsatzkräften. 
Erheblich ist auch die Gefährdung der Funktionsfähigkeit 
staatlicher Organe in Gestalt von Polizei und Rettungsdiens-
ten, die durch einen »Beschuss« ihrer Kräfte mit Feuer-
werkskörpern unmittelbar in ihrer Einsatzfähigkeit und Auf-
gabenerledigung beeinträchtigt werden.  
 
Die Frage des Vorliegens einer konkreten Gefährdung ist 
hier besonders vor dem Hintergrund der hohen Wertigkeit 
der durch das Feuerwerksverbot zu schützen beabsichtigten 
Rechtsgüter zu bewerten. Nach allgemein anerkannter 
rechtlicher Auffassung sind die Anforderungen an einen 
Grundrechtseingriff (hier allgemeine Handlungsfreiheit) ge-
ringer, desto höher das zu schützende Rechtsgut ist. Der 
Schutz von Leben und Gesundheit von Personen und Ein-
satzkräften, sowie der Schutz der historischen Bausubstanz 
und der Schutz vor irreversiblen Schäden an dieser sind hier 
als deutlich höherwertiger einzustufen, als ein temporäres 
und räumlich begrenztes Feuerwerksverbot. 
 
Die Entscheidung ist gem. § 14 OBG und § 24 Abs. 2 
SprengV in mein Ermessen gestellt. Dieses Ermessen habe 
ich pflichtgemäß ausgeübt und mich zu dieser Verfügung 
entschlossen. 
 
Das Verwendungsverbot von pyrotechnischen Gegenstän-
den ist ferner auch gem. § 15 OBG verhältnismäßig. Die 
Maßnahme verfolgt den legitimen Zweck der Gefahrenab-
wehr und ist zum Schutz der Allgemeinheit auch geeignet. 
Sie ist weiterhin gegenüber anderen in Frage kommenden 
Mitteln das Mittel, das die Allgemeinheit am wenigsten be-
einträchtigt. Aufklärungs- und Informationskampagnen hin-
sichtlich der Gefährlichkeit von Feuerwerkskörpern haben in 
der Vergangenheit nicht den gewünschten Erfolg gebracht. 
Weiterhin ist die Gefahr durch Feuerwerk in der Öffentlich-
keit allgemein bekannt. Trotzdem kommt es immer wieder 
zu Verletzungen und Schäden durch unsachgemäßen Feu-
erwerksgebrauch, besonders unter Alkoholeinfluss. 
 
Bei Personen, die sich nicht zugelassene Feuerwerkskörper 
beschaffen, oder die Feuerwerkskörper gegen Personen 
richten, ist aufgrund der i.d.R. zumindest bedingt vorsätzli-
chen Begehungsform anzunehmen, dass sie Gesundheits-
gefahren für sich und andere billigend in Kauf nehmen. 
Mittel des Strafrechts oder des Ordnungswidrigkeitenrechts 
sind nicht geeignet, die in der konkreten Situation zu be-
fürchtenden Gesundheitsschäden zu verhindern. Sie waren 
auch bislang schon grundsätzlich möglich, haben aber keine 
erkennbare Wirkung gehabt. Wesentliche Ursache dafür ist 
der Umstand, dass eine konkrete Zuordnung einzelner Feu-
erwerkskörper zu identifizierten Personen unter den Bedin-
gungen der Silvesternacht mit Dunkelheit und hohen Perso-
nendichten weder für die Geschädigten noch für sonstige 
Zeugen oder die Einsatzkräfte möglich ist. 
Die Allgemeinverfügung richtet sich an alle Personen, die 
sich in dem bezeichneten Bereich aufhalten und pyrotechni-
sche Gegenstände im Sinne dieser Verfügung mit verwen-
den wollen. 

 
Maßnahmen gegen Störer oder durch eigene Maßnahmen 
der Ordnungsbehörden sind nicht rechtzeitig möglich: Ist ein 
Feuerwerkskörper einmal missbräuchlich gezündet, so ist es 
i. d. R. zu spät für sichernde Maßnahmen zum Schutz der 
oben genannten Rechtsgüter. Die missbräuchliche Verwen-
dung von Feuerwerkskörpern erfolgte regelmäßig im Schutz 
der Dunkelheit und vielfach aus Personengruppen heraus, 
so dass die entsprechenden Störer nicht rechtzeitig vor dem 
Schadenseintritt erkannt werden können. 
In zeitlicher und räumlicher Hinsicht ist die Maßnahme auf 
das erforderliche Maß beschränkt. 
 
Im Laufe der späteren Abendstunden steigt die Zahl der Per-
sonen an, die sich im Geltungsbereich des Verbotes auf öf-
fentlichen Flächen aufhalten und den Jahreswechsel auf der 
Straße feiern möchten. Diese verbleiben dort in großer Zahl 
bis etwa ein Uhr. Nachfolgend sinken die Besucherzahlen 
zwar erheblich, es verbleiben aber immer noch viele Men-
schen bis in die frühen Morgenstunden auf den Straßen und 
Plätzen – teilweise abhängig von der Wetterlage. Diese Per-
sonen waren in vergangenen Jahren zu einem großen Anteil 
erheblich alkoholisiert. 
 
Mit einem Beginn des Verbotes erst um 20:00 Uhr wird es 
den Bewohnerinnen und Bewohnern der fraglichen Bereiche 
zugleich ermöglicht, Gäste zu empfangen und mit ihnen auf 
privaten Flächen das mitgebrachte Feuerwerk abzubren-
nen. Andererseits werden sie auch nicht nennenswert darin 
eingeschränkt, Silvesterfeiern außerhalb der Verbotszone 
zu besuchen und dazu eigenes Feuerwerk mitzubringen. 
 
Ein früheres Ende des Verbotes kommt nicht in Betracht, ob-
wohl die Personenzahlen erfahrungsgemäß ab etwa ein Uhr 
sinken: Die verbleibenden Personen sind aufgrund ihrer Al-
koholisierung wegen des damit abnehmenden Reaktions-
vermögens zum einen stärker gefährdet, zum anderen er-
höht die alkoholbedingte Enthemmung zugleich die Neigung 
zu einem bestimmungswidrigen Gebrauch von Feuerwerks-
körpern. 
In dem umschriebenen Bereich können bereits aufgrund der 
örtlichen Verhältnisse in schmalen Gassen die sprengstoff-
rechtlichen Sicherheitsabstände kaum oder gar nicht einge-
halten werden. So sind im fraglichen Bereich zahlreiche 
Straßen und Gassen weniger als 8 Meter breit. 
Darüber hinaus ist dort an Silvester mit Personenzahlen und 
–dichten zu rechnen, die eine zulassungskonforme Verwen-
dung von Feuerwerkskörpern unmöglich machen. Letzteres 
gilt auch für die größeren Freiflächen innerhalb des Berei-
ches wie etwa den Kaiser-Wilhelm-Park und den Marktplatz. 
Diese würden zwar flächenmäßig u. U. das Abbrennen von 
Feuerwerkskörpern zulassen, sie werden aber speziell zum 
Jahreswechsel von einer Vielzahl von Personen aufgesucht, 
so dass pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F2 
auch dort nicht ohne Gefahren für Verwender und Dritte ab-
gebrannt werden kann. Angesichts der hohen Personenzah-
len kommt die Herausnahme einzelner, zuletzt schwächer 
frequentierter Flächen wie etwa des Marktplatzes aus dem 
Geltungsbereich nicht in Betracht, weil Verdrängungseffekte 
aus den umliegenden gesperrten Bereichen sicher zu erwar-
ten wären. 
 
Unter Abwägung aller Beteiligteninteressen ist die Maß-
nahme auch angemessen. Sie ist nur auf bestimmte Berei-
che im Stadtgebiet beschränkt und stellt gegenüber einem 
generellen Feuerwerksverbot das mildere Mittel dar. Das 
Schutzinteresse der Allgemeinheit überwiegt hier erkennbar 
dem Interesse Einzelner, gerade in den beschriebenen Ver-
botsbereichen Feuerwerk zu verwenden.  
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Zu Ziffer 2.: 
 
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung meiner Verfügung 
ist gemäß § 80 Absatz 2 Nummer 4 der Verwaltungsge-
richtsordnung im öffentlichen Interesse geboten. Ein gegen 
diese Verfügung eingelegter Rechtsbehelf entfaltet somit 
keine aufschiebende Wirkung. 
 
Angesichts der Gefährdung der Rechtsgüter Leben und Ge-
sundheit kann der Ausgang eines etwaigen verwaltungsge-
richtlichen Verfahrens nicht abgewartet werden. Das private 
Interesse am Abbrennen von Feuerwerk im öffentlichen Be-
reich sowie am Transport von Feuerwerkskörpern in dem 
gesperrten Bereich muss dabei zurückstehen. 
 
Das Interesse des Einzelnen an einer aufschiebenden Wir-
kung eines Rechtsbehelfs ist in dieser Situation geringer zu 
gewichten. 
 
Zu Ziffer 3.: 
 
Die Androhung von Zwangsmitteln erfolgt auf der Grundlage 
der §§ 55, 58, 62 und 63 des Verwaltungsvollstreckungsge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen. Für Verstöße ge-
gen das Mitführgebot wird das Zwangsmittel des unmittelba-
ren Zwanges angedroht. 
 
Andere Zwangsmittel führen nicht zum Zweck oder sind un-
tunlich: Zur Erreichung des Zwecks dieser Verfügung - den 
räumlichen Geltungsbereich von Feuerwerkskörpern der 
Kategorie F2 frei zu halten – ist die Festsetzung und ggf. 
Beitreibung eines Zwangsgeldes ungeeignet, weil das ent-
sprechende Verfahren zu viel Zeit beansprucht, um noch 
rechtzeitig in der Silvesternacht Wirkung zu entfalten. 
 
Eine der Wegnahme vorgeschaltete Aufforderung, sich mit 
den mitgeführten Feuerwerkskörpern aus der Verbotszone 
zu entfernen, ist ebenfalls ungeeignet oder untunlich, da die 
Befolgung dieser Aufforderung nur mit hohem Zeitaufwand 
zu kontrollieren wäre, und die Bindung der Einsatzkräfte an 
einen einzelnen „Fall“ die Effektivität der behördlichen Auf-
gabenerledigung insgesamt gefährden würde. 
 
Eine Sicherstellung mit anschließender Verwahrung anstelle 
der Vernichtung erscheint angesichts des damit verbunde-
nen Verwaltungsaufwandes und der entsprechenden Ver-
waltungsgebühren von mindestens 25 Euro (§ 15 Abs. 1 Ziff, 
13, 14 der Verordnung zum Verwaltungsvollstreckungsge-
setz NRW) unverhältnismäßig und typischerweise auch 
nicht im Interesse des Schuldners. Dabei ist auch zu berück-
sichtigen, dass eine Abholung dieser Feuerwerkskörper erst 
am nächsten Werktag möglich wäre, wenn ein bestim-
mungsgemäßer Einsatz für Endverbraucher erst wieder zum 
nächsten Jahreswechsel zulässig wäre. Vor einer etwaigen 
Festsetzung und Anwendung des Zwangsmittels ist ohnehin 
zu prüfen, ob dieses auch im konkreten Einzelfall verhältnis-
mäßig ist, so dass atypische Sachverhalte auf dieser Ebene 
berücksichtigt werden können. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Min-
den erhoben werden. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht 
Minden (Königswall 8, 32423 Minden oder Postfach 3240, 
32389 Minden) schriftlich oder dort zur Niederschrift des  
 

 
Urkundenbeamten der Geschäftsstelle oder durch Übertra-
gung eines elektronischen Dokuments nach Maßgabe des § 
55a der Verwaltungsgerichtsordnung –VwGO- und der Ver-
ordnung über die technischen Rahmenbedingungen des 
elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere 
elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsver-
kehr-Verordnung – ERVV) vom 24.11.2017 (BGBI. S. 3803) 
einzureichen. 
 
Detmold, 19.12.2023 
 
 
Frank Hilker 
Bürgermeister der Stadt Detmold 
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Gemeinde Kalletal 
 
10 Eingliederung der Zweckverbände GKD  
 Paderborn und OWL-IT in den  Zweckverband 
 Kommunales Rechenzentrum Minden- 
 Ravensberg/Lippe gem. § 22a GkG NRW 
 
Die 5. Änderungssatzung des Zweckverbandes „Kommuna-
les Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe“, zugleich 
Neufassung der Verbandssatzung des Zweckverbandes 
„Ostwestfalen-Lippe-IT“ ist nach Abschluss des Anzeigever-
fahrens von der Aufsichtsbehörde im Amtsblatt für den Re-
gierungsbezirk Detmold Nr. 51 vom 18.12.2023, S. 356ff 
(Abl. Reg. Dt. 2023; S. 356) veröffentlicht worden. 
 
Auf diese Veröffentlichung weise ich hiermit als Mitglied des 
Verbandes gem. § 11 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über kom-
munale Gemeinschaftsarbeit hin. 
 
Kalletal, den 21. Dezember 2023 
 
Gemeinde Kalletal 
Der Bürgermeister 
 
 
Mario Hecker 

Kr.Bl.Lippe 10.01.2024 
 
 
 
11 1. Änderung der Satzung über die Erhebung 
 von Gebühren für die Durchführung der Brand-
 verhütungsschau und sonstige brandschutz-
 technische Leistungen in der Gemeinde Kalletal 
 vom 07.12.2023 
 
Aufgrund der §§ 7 Abs. 1 und 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f 
und i der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 (GV NRW S.666), in der 
z.Zt. gültigen Fassung, der §§ 26 und 52 Abs. 5 Satz 1 des 
Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den 
Katastrophenschutz (BHKG) vom 17. Dezember 2015 (GV 
NRW S.886) in der z.Zt. gültigen Fassung und der §§ 1,2,4 
und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV NRW.S.712), in 
der z.Zt. gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Kalle-
tal in seiner Sitzung am 30.11.2023 die folgende 1. Ände-
rung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Durchführung der Brand-verhütungsschau und sonstigen 
brandschutztechnischen Leistungen in der Gemeinde Kalle-
tal beschlossen: 
 
§ 9 der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Durchführung der Brandverhütungsschau und sonstigen 
brandschutztechnischen Leistungen in der Gemeinde Kalle-
tal vom 18.11.2016 erhält folgende Fassung: 
 
§ 9 Inkrafttreten 
 
Die 1. Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebüh-
ren für die Durchführung der Brandverhütungsschau und 
sonstige brandschutztechnische Leistungen in der Ge-
meinde Kalletal tritt am 01.01.2024 in Kraft. 
 
 
Die Anlage 1 der Satzung vom 18.11.2016 wird wie folgt ge-
ändert: 

 
Anlage 1 

 
Gebührensätze 

 
Für die Bemessung der Gebühren nach § 3 der Satzung 
über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der 
Brandverhütungsschau und sonstige brandschutztechni-
sche Leistungen in der Gemeinde Kalletal vom 07.12.2023 
gelten folgende Sätze: 
 
1. Durchführung einer Brandverhütungsschau oder ei-
ner Nachschau am Objekt 
    nach Dauer der Amtshandlung: 
 
je angefangene halbe Stunde pauschal 45,00 Euro. 
 
2. Vorbereitung und / oder Nachbereitung der Brandver-
hütungsschau  
    entsprechend dem Arbeitsaufwand 
 
je angefangene halbe Stunde pauschal 45,00 Euro. 
 
3. Leistungen gemäß § 2 Absatz 1 Buchstabe c 
 
Die Bemessung der Gebühr erfolgt in entsprechender An-
wendung der Regelungen zu Ziffer 1 und 2. 
 
4. Leistungen gemäß § 2 Absatz 1 Buchstabe d 
 
Schriftlich erteilte gutachterliche Stellungnahme 
Je angefangene halbe Stunde pauschal 45,00 Euro. 
 
5. Sonstige Leistungen, die unter den Nummern 1 bis 4 
nicht erfasst sind 
    (zum Beispiel Feuerwehreinsatzpläne, Brandschutz-
ordnungen, Übernahme 
    von Brandmeldeanlagen, etc.) 
 
je angefangene halbe Stunde pauschal 45,00 Euro. 
 
6. Materialkosten werden nach Aufwand berechnet. 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende „1. Änderung der Satzung über die Erhe-
bung von Gebühren für die Durch-führung der Brandverhü-
tungsschau und sonstige brandschutztechnische Leistun-
gen in der Gemeinde Kalletal vom 07.12.2023“ wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV. NW vom 02. September 
1994, S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, beim Zustan-
dekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn,  
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,  

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekanntgemacht worden,  

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder  
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Gemeinde Kalletal vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt.  

 
Die vorstehende Satzung wird zusätzlich zur Veröffentli-
chung im Kreisblatt – Amtsblatt des Kreises Lippe und seiner 
Städte und Gemeinden – auch auf der Internetseite der Ge-
meinde Kalletal unter www.kalletal.de (Rubrik: Bekanntma-
chungen) zugänglich gemacht.  
 
Kalletal, den 07.12.2023 
 
Gemeinde Kalletal  
Der Bürgermeister 
 
 
Mario Hecker  

Kr.Bl.Lippe 10.01.2024 
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Gemeinde Schlangen 
 
12 Hinweis auf die Bekanntmachung über die 
 Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung 
 der Gemeinde Schlangen für das Haushaltsjahr 
 2024 
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Schlan-
gen für das Haushaltsjahr 2024 mit ihren Anlagen ist gemäß 
§ 14 der Hauptsatzung der Gemeinde Schlangen vom 
17.02.2022 auf der Internetseite der Gemeinde Schlangen 
unter  
www.gemeinde-schlangen.de/gemeinde/rathaus/bekannt-
machungen.php 
am 22.12.2023 bekanntgemacht worden. 
 
Schlangen, den 22.12.2023 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. 
Marcus Püster 

Kr.Bl.Lippe 10.01.2024 
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Gemeindewerke Schlangen 
 
13 9. Änderungssatzung vom 21.12.2023 zur  
 Abwasserabgabensatzung vom 01.06.2014 
 
Hinweis gemäß § 14 Abs. 1 Satz 2 der Hauptsatzung der 
Gemeinde Schlangen vom 19. November 2020 i.d.F. der 
1. Änderung vom 17.02.2022 i.V.m. § 6 Abs. 1 Satz 2 Be-
kanntmVO NRW 
 
Die vom Rat der Gemeinde Schlangen am 21.12.2023 be-
schlossene 9. Änderungssatzung zur Satzung über die Er-
hebung von Kanalanschlussbeiträgen und Abwassergebüh-
ren (Abwasserabgabensatzung) in der Gemeinde Schlan-
gen vom 01.06.2014 ist am 22.12.2023 auf der Internetseite 
der Gemeinde Schlangen unter www.gemeinde-schlan-
gen.de – öffentliche Bekanntmachungen – bekannt gemacht 
worden. 

Kr.Bl.Lippe 10.01.2024 
 
 
 
14 11. Änderung der Ergänzenden Bestimmungen 
 zur AVB WasserV vom 13.12.2023 
 
Hinweis gemäß § 14 Abs. 1 Satz 2 der Hauptsatzung der 
Gemeinde Schlangen vom 19. November 2020 i.d.F. der 
1. Änderung vom 17.02.2022 i.V.m. § 6 Abs. 1 Satz 2 Be-
kanntmVO NRW 
 
Die von der Gesellschafterversammlung der Gemeinde-
werke Schlangen GmbH am 13.12.2023 beschlossene 11. 
Änderung der Ergänzenden Bestimmungen zur AVB Was-
serV der Gemeindewerke Schlangen GmbH ist am 
22.12.2023 auf der Internetseite der Gemeinde Schlangen 
unter www.gemeinde-schlangen.de –öffentliche Bekannt-
machungen –bekannt gemacht worden. 

Kr.Bl.Lippe 10.01.2024 
 
 
 
15 Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen 
 Einrichtung Abwasserbeseitigung der Ge-
 meinde Schlangen für das Geschäftsjahr 2022 
 
Hinweis gemäß § 14 Abs. 1 Satz 2 der Hauptsatzung der 
Gemeinde Schlangen vom 19. November 2020 i.d.F. der 
1. Änderung vom 17.02.2022 i.V.m. § 6 Abs. 1 Satz 2 Be-
kanntmVO NRW 
 
Der Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrich-
tung Abwasserbeseitigung der Gemeinde Schlangen für das 
Geschäftsjahr 2022 ist auf der Internetseite der Gemeinde 
Schlangen unter www.gemeinde-schlangen.de - öffentliche 
Bekanntmachungen - am 02.01.2024 bekannt gemacht wor-
den. 

Kr.Bl.Lippe 10.01.2024 
 
 
 
16 Jahresabschluss des Freibades der Gemeinde 
 Schlangen für das Geschäftsjahr 2022 
 
Hinweis gemäß § 14 Abs. 1 Satz 2 der Hauptsatzung der 
Gemeinde Schlangen vom 19. November 2020 i.d.F. der 
1. Änderung vom 17.02.2022 i.V.m. § 6 Abs. 1 Satz 2 Be-
kanntmVO NRW 

 
Der Jahresabschluss des Freibades der Gemeinde Schlan-
gen für das Geschäftsjahr 2022 ist auf der Internetseite der 
Gemeinde Schlangen unter www.gemeinde-schlangen.de - 
öffentliche Bekanntmachungen - am 02.01.2024 bekannt 
gemacht worden. 

Kr.Bl.Lippe 10.01.2024 
 
 
 
17 Jahresabschluss der Gemeindewerke Schlan-
 gen GmbH (GWS) für das Geschäftsjahr 2022 
 
Hinweis gemäß § 14 Abs. 1 Satz 2 der Hauptsatzung der 
Gemeinde Schlangen vom 19. November 2020 i.d.F. der 
1. Änderung vom 17.02.2022 i.V.m. § 6 Abs. 1 Satz 2 Be-
kanntmVO NRW 
 
Der Jahresabschluss der Gemeindewerke Schlangen 
GmbH (GWS) für das Geschäftsjahr 2022 ist auf der Inter-
netseite der Gemeinde Schlangen unter www.gemeinde-
schlangen.de - öffentliche Bekanntmachungen - am 
02.01.2024 bekannt gemacht worden. 

Kr.Bl.Lippe 10.01.2024 
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Jobcenter Lippe 
 
18 Öffentliche Zustellung eines Aufhebungs- und 
 Erstattungsbescheides gemäß §§ 48 und 50 des 
 Zehntes Sozialgesetzbuches (SGB X) an Herrn 
 Fahad Aldaghaeiem, geb. 07.01.1999 
 
An Herrn Fahad Aldaghaeiem ist am 23.10.2023 unter dem 
Aktenzeichen 6.240.2.20.33.0193.3 ein Aufhebungs- und 
Erstattungsbescheid für Leistungen zur Sicherung des Le-
bensunterhaltes nach dem SGB II für den Zeitraum 
01.01.2023 bis 31.08.2023 erlassen worden. 
 
Der Bescheid kann nicht zugestellt werden, da Herr Aldag-
haeiem unter der mir bekannten Anschrift nicht ermittelt wer-
den konnte (mehrere Postrückläufer), eine aktuelle Anschrift 
ist nicht bekannt. 
 
Gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes NRW vom 07. 
März 2006 wird daher der Bescheid durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tage dieser Bekanntmachung mehr als zwei Wochen 
vergangen sind. Mit der Zustellung beginnt die Wider-
spruchsfrist, nach deren Ablauf Rechtsmittel grundsätzlich 
nicht möglich sind. 
 
Die Betroffene kann den Bescheid beim Jobcenter Lippe, 
Standort Blomberg, Wirtschaftliche Hilfen, Bahnhofstr. 35, in 
32825 Blomberg, Zimmer 223 während der üblichen Dienst-
zeiten in Empfang nehmen. 
 
Lügde, den 28.12.2023 
 
Jobcenter Lippe 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
-Der Vorstand- 
Wirtschaftliche Hilfen 
 
 
Im Auftrag 
Loreen Kahlert 

Kr.Bl.Lippe 10.01.2024 
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Einzelpreis dieser Nummer 0,38 € 
Bezug und Lieferung des Kreisblattes durch Kreis Lippe, Der Landrat, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold. 

Einzellieferung nur gegen Voreinsendung des Betrages zuzüglich Versandkosten auf das  
Konto 18 bei der Sparkasse Detmold (BLZ 476 501 30). 

Bezugsgebühren jährlich 53,69 €. In den vorgenannten Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.  
Redaktionsschluss jeweils am 1. bzw. 15. eines Monats um 16:00 Uhr, Erscheinungstermin jeweils am 10. bzw. 25. eines Monats. 

Herausgeber: Kreis Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold 
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